










Artikel 16: Ernennung des Departementsvorstehers und seines Stellvertreters 

1 Die Ernennung des Departementsvorstehers und seines Stellvertreters ist in Art. 55 der Orga­
nisationsverordnung geregelt. 

Fünfter Unterabschnitt: Departementsausschuss (Ausschuss) 

Artikel 17: Aufgaben 

1 Der Departementsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Mathematikdepartementes im 
Rahmen der von der Departementskonferenz erlassenen Direktiven. 

2 Insbesondere hat er die folgenden Aufgaben: 

(a) Er bereitet die Geschäfte der Departementskonferenz vor und führt deren Beschlüsse aus; 

(b) er plant den kurz- und mittelfristigen Ausbau der Infrastruktur des Departementes: 

(c) unter Berücksichtigung der Vorschläge der Betroffenen und nach allfälligen weiteren Kon­
sultationen entwirft er die Verteilung der regelmässig abzuhaltenden Lehrveranstaltungen auf 
die Mitglieder des Lehrkörpers. 

Artikel 18: Zusammensetzung 

1 Der Ausschuss besteht aus dem Departementsvorsteher, dessen Stellvertreter, bis zu vier von 
der Departementskonferenz aus ihren Reihen gewählten Professoren sowie einem Mitglied der 
in Art. 11 Abs. 1 Bst. (b) bis (d) genannten Gruppen. 

2 Die Amtsclauer der Ausschussmitglieder beträgt zwei .Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

3 Im übrigen wird das Wahlverfahren durch die Departementskonferenz geregelt. 

Artikel 19: Geschäftsordnung 

1 Die Bestimmungen von Art. 12 Abs. 1, 2 und 3 gelten auch für den Ausschuss mit, folgenden 
Zusätzen: 

(a) Der Ausschuss tritt so oft zusammen, als es die Geschäfte erfordern, mindestens aber 
einmal pro Semester. Er wird vorn Departementsvorsteher einberufen. 

(b) Der Ausschuss kann spezielle Aufgaben zur Behandlung an ad hoc-Gruppen übertragen; 
das Departement ist hierüber zu informieren. 

4. Abschnitt: Assoziierte Departementsangehörige 

Artikel 20: Assoziierungen 

Die Departementskonferenz kann Professoren oder andere Hochschulangehörige mit, engen Be­
ziehungen zum Departement als assoziierte Mitglieder aufnehmen. Die assoziierten Mitglieder 
sind in der Departementskonferenz stimmberechtigt. 



5. Abschnitt: Departementskoordinator 

Artikel 21: Departementskoordinator 

1 Der Departement.skoordinator unt.ersteht dem Departementsvorsteher . 

2 Der Departementskoordinator unterstützt den Depart.ementsvorsteher in allen administrativen 
Belangen. 

3 Die Departementskonferenz kann auf Antrag des Departementsvorstehers dem Departements­
koordinator Geschäfte zur selbständigen Bearbeitung übertragen. 

4 Der Departementskoordinator berichtet regelmässig den Konferenzen und Kommissionen des 
Departementes. 
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6. Abschnitt: Schluss bestimmungen 

Artikel 22: Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Februar 2010 in Kraft. Sie ersetzt. die Geschäftsordnung des 
Departementes Mathematik (D-MATH) vom 1. Juli 2004. 

Zürich, den 2..2. /2. 

Der Vorsteher des Departementes Mathematik 

Genehmigt am l3. 1'2 • 2.0-0 '1 

Der Präsident der ETHZ 

Anhang. 

Gegenwärtige Liste der selbständigen Professoren (Art. 2, Abs. 1, Bst. b): 

K. Baur, P. Biran, M. Burger, D. Christodoulou, B. R. Doran, M. Einsiedler, P. Embrechts, 
G. Felder, T. Ilmanen. O. Irnarnoglu, A. Iozzi, U. Kirchgraber, H. Knörrer, E. Kowalski, U. Lang, 
R. Pink, T. Riviere, D. Salamon, M. Schweizer, H. lvI. Soner, D. Stoffer, M. Struwe, 
A.-S. Sznitm8n, J. Teichmann, E. Trubowitz, G. Wüstholz. 

Gegenwärtige Liste der assoziierten Mitglieder (Art. 2, Abs. 1, Bst.. d): 

E. Welzl (D-INFK), A. Steger (D-INFK), J. Fröhlich (D-PHYS), W. Farkas (UZH). 


